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Trennungsmaßnahmen 

§ 55. (1) Eisenbahnverkehrsunternehmen, die direkt oder indirekt Eigentum einer 
Gebietskörperschaft sind oder von einer solchen kontrolliert werden, haben in Bezug auf die 
Geschäftsführung, die Verwaltung und die interne Kontrolle der Verwaltungs-, Wirtschafts- und 
Rechnungsführungsfragen eine von Gebietskörperschaften unabhängige Stellung zu haben, aufgrund 
deren sie insbesondere über ein Vermögen, einen Haushaltsplan und eine Rechnungsführung verfügen, 
die vom Vermögen, vom Haushaltsplan und von der Rechnungsführung der Gebietskörperschaften 
getrennt sind. 

(1a) Integrierte Eisenbahnunternehmen haben für die Funktion Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
als Betreiber der Eisenbahninfrastruktur und für die Funktion Eisenbahnverkehrsunternehmen als 
Erbringer von Eisenbahnverkehrsdiensten voneinander getrennte Unternehmensbereiche einzurichten. 

(2) Integrierte Eisenbahnunternehmen haben im Rechnungswesen getrennte Gewinn- und 
Verlustrechnungen und Bilanzen einerseits für die Funktion Eisenbahnverkehrsunternehmen und 
andererseits für die Funktion Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu erstellen und zu veröffentlichen; 
öffentliche Gelder, die einem dieser beiden Tätigkeitsbereiche zufließen, dürfen nicht auf den anderen 
übertragen werden. 

(3) Eisenbahnverkehrsunternehmen haben im Rechnungswesen getrennte Gewinn- und 
Verlustrechnungen und Bilanzen für die Erbringung von einerseits Eisenbahnverkehrsdiensten im 
Güterverkehr und von andererseits Eisenbahnverkehrsdiensten im Personenverkehr zu erstellen und zu 
veröffentlichen. Öffentliche Zuwendungen für die Erbringung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 
sind im Einklang mit Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in den entsprechenden Rechnungen 
getrennt auszuweisen und dürfen nicht auf Tätigkeitsbereiche übertragen werden, die andere 
Verkehrsleistungen oder sonstige Geschäfte betreffen. 
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(4) Die Rechnungsführung der verschiedenen Geschäftsbereiche gemäß Abs. 2 und 3 muss es 
ermöglichen, die Einhaltung des Verbots der Übertragung von öffentlichen Geldern zugunsten eines 
Geschäftsbereichs auf den anderen sowie die Verwendung der Einnahmen aus Wegeentgelten und des 
Gewinns aus anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten zu kontrollieren. 

(5) Die Schienen-Control Kommission ist befugt, entweder selbst zu überprüfen, oder durch von ihr 
Beauftragte überprüfen zu lassen, ob die Eisenbahnverkehrsunternehmen und integrierten 
Eisenbahnunternehmen die Bestimmungen über die getrennte Rechnungsführung (Abs. 2 bis 4) einhalten. 
Im Falle eines vertikal integrierten Unternehmens erstreckt sich diese Überprüfungsbefugnis auf alle 
rechtlichen Einheiten. Zu diesem Zwecke ist sie befugt, die Vorlage aller sachdienlichen Informationen 
von den überprüften Eisenbahnunternehmen, von Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Betreibern von 
Serviceeinrichtungen, rechtlichen Einheiten von vertikal integrierten Unternehmen sowie von sämtlichen 
Unternehmen oder sonstigen Stellen, die unterschiedliche Leistungen im Bereich des Schienenverkehrs 
oder des Eisenbahninfrastrukturbetriebes erbringen oder in sich integrieren, zu verlangen. Insbesondere 
kann sie verlangen, dass alle oder ein Teil der im Anhang VIII der Richtlinie 2012/34/EU angeführten 
Buchführungsdaten so hinreichend detailliert vorgelegt werden, wie es entsprechend dem Zweck der 
Vorlage dieser Daten erforderlich und angemessen ist. 

(6) Die Schienen-Control Kommission ist befugt, aus diesen Finanzdaten Rückschlüsse auf 
staatliche Beihilfen zu ziehen und diese dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft anzuzeigen. 

(7) Werden die Bestimmungen über die getrennte Rechnungsführung (Abs. 2 bis 4) nicht 
eingehalten, ist den betreffenden Eisenbahnverkehrsunternehmen und integrierten Eisenbahnunternehmen 
von der Schienen-Control Kommission bescheidmäßig die Herstellung einer gesetzeskonformen 
Rechnungsführung aufzutragen. 
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